
 

  

Anlage 4 

 
 
Erklärung nach § 75 SGB VIII 
 
Die AWO ist ein auf Bundesebene zusammengeschlossener Ver-

band der freien Wohlfahrtspflege und somit kraft Gesetzes als Träger 

der freien Jugendhilfe anerkannt.  

 

Die AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH, als Träger der 

geplanten Kindertagesstätte, ist nach den in Niedersachsen gelten-

den rechtlichen Bestimmungen berechtigt und geeignet, eine Kinder-

tagesstätte zu betreiben. Der Träger ist mit den für den Betrieb einer 

Kindertagesstätte maßgeblichen Bestimmungen vertraut und wird 

diese stets beachten. 

 

 

Knud Hendricks 
(Prokurist) 

 


